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Die Spezialkommission für die Revision des 

Geschäftsreglements des Einwohnerrats Lenzburg  

an den Einwohnerrat 
 
 

Geschäftsreglement des Einwohnerrats Lenzburg; Gesamtrevision 

2025 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin,   
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Spezialkommission unterbreitet Ihnen zur Gesamtrevision des Geschäftsreglements des 
Einwohnerrats Lenzburg folgenden Bericht und Antrag:  
 
 

I. Ausgangslage 

1. An der Einwohnerratssitzung vom 31. Oktober 2024 wurde für die Gesamtrevision Gemeinde-
ordnung eine Spezialkommission eingesetzt. Die überarbeitete Gemeindeordnung wurde am 
30. Oktober 2025 dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt und von diesem 
gutgeheissen. Am 8. März 2026 wird das Volk über die neue Gemeindeordnung befinden. Bei 
einer Annahme muss die Gemeindeordnung im Anschluss noch vom Regierungsrat genehmigt 
werden.  

2. Die Spezialkommission Gemeindeordnung, welche sich anschliessend auch der Gesamt-
revision des Geschäftsreglements des Einwohnerrats angenommen hat, bestand aus:  

 Corin Ballhaus (SVP) 

 Daniel Blaser (Die Mitte) 

 Manuel Egli (GLP) 

 Daniel Frey (EVP) 

 Martin Killias (SP) 

 Anja Kroll (Grüne) 

 Simona Minnig (FDP) 

3. Das Präsidium hatte Simona Minnig inne. Das Aktuariat wurde von Christoph Hofstetter, 
Stadtschreiber, und Beatrice Räber, Vizestadtschreiberin, geführt. Daniel Mosimann, 
Stadtammann, nahm ebenfalls an den Sitzungen teil.  
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1. Die Spezialkommission führte fünf Sitzungen durch. Das geltende Reglement aus dem Jahr 
1984 wurde anhand einer Synopse, welche Bestandteil dieser Vorlage ist, Paragraf für 
Paragraf, überarbeitet. Die Teile, die aus der Gemeindeordnung neu ins Geschäftsreglement 
verschoben wurden, hat man übernommen, konkretisiert und neue Paragrafen hinzugefügt. 
Man wollte damit erreichen, dass das Geschäftsreglement den tatsächlichen Ratsbetrieb 
wiedergibt und als eine Art Nachschlagewerk, namentlich für die Einwohnerratsmitglieder, 
einen schnellen Überblick bietet.  

2. Bei der Überarbeitung stellten sich immer wieder verwaltungstechnische Fragen, die man aber 
bewusst nicht im Reglement aufführen wollte. Man hat sich in der Kommission dafür ent-
schieden, von der Verwaltung entsprechende Merkblätter erstellen zu lassen, welche die 
Details regeln und öffentlich verfügbar sind. Folgende Themen sind angedacht:   

 Die Aufgaben des Präsidiums, des Sekretariats, der Fraktionen;  

 Wann die Beantwortungen des Stadtrats, der schriftlichen Anfragen, der Öffentlichkeit 
publik gemacht werden sollen;  

 Ob das Protokoll und die Beschlüsse unterzeichnet sein müssen, bevor sie aufgeschaltet 
werden; 

 Wann die Unterlagen an die Einwohnerräte als zugestellt gelten usw. 

3. Die Merkblätter sollen auch Erklärungen beinhalten, wie zum Beispiel:  

 Über die Wahl des richtigen parlamentarischen Instruments; 

 Die Erklärung der diversen Quoren, welche im Reglement vorgesehen sind; 

 Was mit «entscheidrelevanten» Unterlagen gemeint ist usw. 

4. Einige Paragrafen wurden in andere Kapitel verschoben, neue Paragrafen wurden hinzugefügt, 
andere ersatzlos gestrichen oder aufgrund der neuen Gemeindeordnung gestrichen, wie zum 
Beispiel die Einbürgerungen, welche nun in der Kompetenz des Stadtrats liegen. Man hat 
bewusst darauf verzichtet, Aussagen im Reglement zu belassen, welche in der Vergangenheit 
nie so zur Anwendung kamen.    

5. Die Änderung des Geschäftsreglements des Einwohnerrats hat Auswirkungen auf das 
Reglement der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission. Der neue Paragraf 44 verweist auf 
die betroffenen Änderungen dieses Reglements. Mit Genehmigung des Geschäftsreglements 
werden auch die in § 44 genannten Anpassungen im GPFK-Reglement genehmigt, so dass 
dieses anschliessend ohne weiteren Beschluss an den neuen Wortlaut angepasst werden 
kann.   

 

 Weiteres Vorgehen 

 
Das Reglement wird mit Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung ebenfalls in Kraft treten. Die 
erwähnten Merkblätter sowie das finale Reglement, welches dieser Vorlage als Entwurf beiliegt, 
werden bis zu diesem Zeitpunkt fertig erstellt. 
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 Antrag 

Die Spezialkommission beantragt dem Einwohnerrat, er möge der Revision des Geschäfts-
reglements des Einwohnerrats Lenzburg, mit den in der Synopse aufgeführten Änderungen, 
zustimmen und die Spezialkommission aufzulösen.   
 
 
 
 
Lenzburg, 4. Februar 2026 
 
 
Für die Spezialkommission 

 
Die Präsidentin  Die Aktuarin 
 
  
 
Simona Minnig  Beatrice Räber 
 
 
Versanddatum 
13. Februar 2026 


